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Für die zahlreichen Glück-
und Segenswünsche sowie Auf-
merksamkeiten und Präsente an-
läßlich unserer Goldenen Hoch-
zeit am 14. Januar 2009 danken
meine Frau und ich unseren
Freunden, Lesern und Spendern,
die in geschwisterlicher Liebe an
diesem Tag an uns gedacht ha-
ben. Wir haben diesen Tag nicht
großartig gefeiert, weil wir in ei-
ner ernsten Zeit leben und das
Geld lieber für den Einsatz an
der missionarischen Front ein-
setzen wollen. Schließlich ver-
danken wir es unserem Heiland,
daß wir trotz vieler Schwierig-
keiten und beruflich bedingter
Trennungen bis hierher gekom-
men sind, denn Jeschua allein
gebührt alle Ehre und auch unser
aufrichtiger Dank, daß Er uns auf
dieser langen Wegstrecke zu-
sammengehalten hat und uns
weiterhin Kraft und Gesundheit
schenken möge, um diesen Ver-
kündigungsdienst noch recht
lange zum Segen und Heil ande-
rer Menschen versehen zu kön-
nen. 

Grundsätzliches über die
Ehe

Bekanntlich wurde der Mensch
nicht zur „Ein“samkeit, sondern
zur „Zwei“-samkeit von Gott ge-
schaffen (1.Mos. 2,22). Bezeich-
nenderweise fehlt sowohl in der
hebräischen als auch griechi-
schen Sprache ein Wort für
„Ehe“. Auch im Alten Testament
kennt man diesen Begriff nicht,
den man lediglich mit einem
„Bund“ (hebr.: brit, Mal. 2,14)
vergleichen könnte. Obschon
JHWH (Jehova) dem ersten

Menschen die erste Frau zu-
führte (1.Mos. 1,28; Tob. 8,7-
10.15) und die eheliche Verbin-
dung als Bund Gottes bezeichnet
wird, dessen Zeuge und Schüt-
zer der Ewige ist, ist die Ehe in
Israel, wie übrigens im ganzen
Alten Orient, weder eine religiöse
noch öffentliche, sondern eher
eine rein private Angelegenheit
zwischen zwei Familien, d.h. zwi-
schen dem Vater der Braut und
dem Vater des Bräutigams als
dessen Vertreter (1.Mos. 24,2ff.;
38,6; 5.Mos. 7,3; Ri. 14,2f.) oder
dem Bräutigam selber (2.Mos.
22,15). Der Vater wählt die Braut
für den Sohn (1.Mos. 24,2ff.;
38,6; 5.Mos. 7,3; vgl. Ri. 14,2f.)
und erwirkt somit die Einwilligung
vom Vater der Braut (2.Mos.
22,16) durch Zahlung eines
Brautpreises. Bis heute hat sich
sowohl in jüdischen als auch
muslimischen Kreisen der Brauch
erhalten, daß die Eltern des
Bräutigams und der Braut über
den Kopf des Mädchens Kuppe-
lei betreiben und so ihre Tochter
einem Mann versprechen, den
es möglicherweise gar nicht hei-
raten möchte. Man geht in einem
solchen Fall davon aus, daß sich
die Liebe dann später einstellt
(1.Mos. 24,67). In Kriegszeiten
mag sich der Mann eine Frau ge-
raubt (Ri. 21,19ff.) oder erbeutet
(Ri. 5,30) haben. Gelegentlich
trifft der Sohn die Wahl gegen
den Willen seiner Eltern (1.Mos.
26,34f.) und wird die Tochter von
ihren Eltern um ihre Zustimmung
gefragt (1.Mos. 24,58). Auch aus
Liebe wird geheiratet (1.Mos.
29,11.20; 1.Sam. 18,20f.), vor al-
lem unter Bauern und Hirten,
wo sich die jungen Leute bei der
täglichen Arbeit kennenlernen
(1.Mos. 24,11ff.; 29,10; 2.Mos. 2,

16f.;Rut 2,7ff.; 1.Sam. 9,11). Die
Braut erhält vom Bräutigam Ge-
schenke, die ihr Eigentum wer-
den (1.Mos. 24,53; 34,12) und
von ihrem Vater vielleicht eine
Mitgift, die in Sklavinnen oder
Grund und Boden bestehen kann
(1.Mos. 16,1ff.; 24,61; Jos. 15,
18f.; 1.Kön. 9,16), und ebenfalls
ihr alleiniger Besitz bleibt. Ob
dies alles vertraglich festgelegt
werden mußte, wie in Babylo-
nien, ist fraglich; von einem
schriftlichen Ehevertrag ist viel-
leicht erst in Tobias 7,14 die
Rede. Die Frau wird mit Vorliebe
aus dem gleichen Geschlecht
(Tochter des Vaterbruders) oder
dem gleichen Stamm zugehörig
ausgewählt (1.Mos. 24,4ff.; 29,
12; Tob. 7; 2,12; vgl. Ri. 14,3).
Dadurch soll der Familienbesitz,
vor allem der Grundbesitz, dem
Geschlecht oder dem Stamm er-
halten bleiben (s. der Sohn als
Stamm- und Namenserhalter,
Majoratserbe in der Erbfolge
als der älteste Sohn). Erbtöchter
durften daher nie aus dem
Stamm heraus heiraten (4.Mos.
36,5-12; Schwagerehe). Als hei-
ratsfähiges Alter galt im Frühju-
dentum das 12. Jahr für Mäd-
chen und das 13. Jahr für Jüng-
linge. In der Regel wurde jedoch
mit dem 18. Lebensjahr geheira-
tet. Angaben für die altisaeliti-
sche Zeit fehlen vollständig; je-
denfalls wird eine frühe Ehe
empfohlen (Sirach 7,23); vgl.
2. Kön. 8,16.26. 

Hat der Mann den Brautpreis
bezahlt, so gehört ihm die Frau
als Eigentum; er ist ihr ba’al (Ei-
gentümer); sie ist be’ulat ba’al
(5.Mos. 22,22). Noch heute lau-
tet der Name für Ehemann in Is-
rael ba’al; wie auch der Begriff
für „Hauseigentümer“ ba’al ha-
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ba’it  lautet. Der falsche Gott
der Kanaaniter lautete ebenfalls
Ba’al, weil er der Besitzer ihrer
Seelen war. Tritt also die Braut in
das Haus des Bräutigams und
unter dessen eheherrliche Ge-
walt, so galt sie als verheiratet.
Der Mann hat dann die Verpflich-
tung, für ihren Lebensunterhalt
aufzukommen und sie zu schüt-
zen. Symbolisch konnte der Über-
gang der Frau unter die Herr-
schaft des Mannes dadurch aus-
gedrückt werden, daß dieser den
Zipfel seines Gewandes über sie
ausbreitet (Rut 3,9; Hes. 16,18).
Ist auch die äußere Form der
Eheschließung einem Kaufge-
schäft ähnlich, so ist es doch
nicht angängig, von einer israeli-
tischen Kaufehe zu sprechen.
Der Brautpreis ist besser einem
Blutgeld (Lösegeld im Falle einer
Scheidung) zu vergleichen. Die
Ehe wird beendet durch den Tod
eines der Partner oder durch
Ehescheidung. 

Eigentlicher Zweck der Ehe
ist die Zeugung von Kindern
(1.Mos. 1,28; 9,1), vor allem aber
von Söhnen (1.Mos. 24,60; Ps.
127,4; Tob. 6,22), weil diese
nicht nur als Stammhalter gelten,
sondern wie in arabischen Län-
dern noch heute üblich, für den
Unterhalt der sich im Ruhestand
befindlichen Eltern verantwort-
lich sind. Daher umso mehr
Söhne ein Ehepaar hat, desto fi-
nanziell gesicherter ist ihr Ruhe-
stand. Dabei ist Kinderreichtum
im Gegensatz zu unserer heuti-
gen Zeit ein Segen Gottes (Ps.
127,3) und das höchste Glück
(1.Mos. 24,60). Unfruchtbarkeit
hingegen bzw. Kinderlosigkeit ist
dagegen das schwerste Unglück
(1.Mos. 30,1; 1.Sam. 1,6ff.) und
gilt sogar als Strafe Gottes (Jer.
18,21; Jes. 47,9). Aus dieser Auf-
fassung heraus sind auch die
Vielehe, Schwagerehe und son-
stige Verbindungen zu erklären.
Abtreibungen, wie heute oftmals
mit dem Segen der Kirche, gilt
als Mord, denn es gibt kein Le-
ben, das nicht von Gott und da-

mit von Gottes Willen ausgeht.
Wer Segen in Fluch verwandelt,
wird selbst zum Fluch und
kommt unter das Gericht Gottes.
Daher darf die heutige Abtrei-
bungspraxis unter keinen Um-
ständen verharmlost werden. Es
gibt heutzutage Sünden, die
nicht einmal als Sünde wahrge-
nommen werden und daher nicht
zur Buße führen. Daher kann
über eine solche Kirche oder
Gesellschaft kein Segen Gottes
mehr kommen, sondern ha-
mischpat mi-Elohim (das Gericht
Gottes). 

Die Ehe wurde polygam prak-
tiziert (1.Mos. 4,19-25). 5.Mos.
21,15 setzt beim Mann den Be-
sitz von zwei Frauen als normal
voraus (Neben- oder Kebsfrau;
Sklavin). Die Anzahl ist allein
durch die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse bedingt. So durften sich
reiche Leute oder gar Könige
zahlreiche Frauen zulegen (2.
Sam. 5,13; 1.Kön. 11,1-8; vgl.
5.Mos 17,17). So übernahm der
Islam die Vielehe, wobei ein
Muslim – falls er sich dies finan-
ziell leisten kann – sich bis zu
vier Frauen zulegen darf. Aber
auch hier dürfen Herrscher,
Scheichs, Könige und Prinzen ei-
nen ganzen Harem besitzen, wie
sich dies auch der (weise) König
Salomo leisten konnte. 

Eigentlich setzt der propheti-
sche Vergleich zwischen der
Gottheit und Israel unter dem
Bild der Ehe die Einehe voraus
(Jes. 50,1; 54,5; Jer. 2,2; 3,7;
Hes. 16,8; Hos. 2,18-23). So
durfte der Hohepriester nur eine
Frau haben. Psalm 127,3ff.; Spr.
5,15-18; 12,4; 18,22; 19,14; 31,
10-31 verraten eine praktisch
monogame Umgebung. Im Zeit-
alter Jeschuas ist die Vielehe
fast ganz zurückgedrängt. Wie
schon die alten Israeliten, so
auch die heutigen Israelis üben
sich keineswegs der Eheenthal-
tung. Daher unterstellten Leute,
wie beispielsweise Schalom
Ben-Chorin, dem Heiland, nicht
nur verheiratet gewesen zu sein,

sondern sogar drei Kinder ge-
habt zu haben. Denn ein Rabbi,
der keine Kinder hat, gilt bei den
Juden als ungesegnet. Über-
haupt sehen die Juden im Neuen
Testament eine lebensfeindliche
Religion, die in ihrer Sexualfeind-
lichkeit der Feststellung Gottes
widerspricht, wonach die Schöp-
fung als „Gut“ apostrophiert
wurde (1.Mos.1,4.10). Da Gott
keine Fehler macht, bleibt es bei
der positiven Einschätzung der
Schöpfung durch die Juden, ob-
schon der Mißbrauch durch die
Menschen damit nicht ausge-
schlossen wird, weil der Mensch
ein eigenständiges Wesen ist mit
einem freien Willen, sich für das
Gute oder das Böse entscheiden
zu können. Juristisch spricht man
hier von der freien Willensent-
scheidung. 

So trauerte die Tochter Japh-
tes, weil sie unverheiratet ster-
ben mußte (Ri. 11,37). Erst in
späterer Zeit wird eine Witwe ge-
priesen, weil sie eine zweite Ehe
ablehnte (Judith 16,22). Die an-
gebliche Verwerfung der Ehe bei
der Sekte der Essener ist frag-
würdig, da man Knochenfunde
von Frauen und Kindern in Qum-
ran gefunden hat. Ehelosigkeit,
wie es vom Heiland in Matth.
19,12 angesprochen wird, hatte
für ihn drei Gründe: wenn je-
mand von Geburt zur Ehe
untüchtig ist oder durch Verstüm-
melung (päpstlicher Sänger oder
Eunuche) oder der freiwillig (!)
auf das Glück der Ehe verzichtet,
um dem Himmelreich dadurch
besser dienen und seiner Ge-
meinde ungeteilt zur Verfügung
stehen zu können. (1.Kor. 9,5;
7,32-35). Sicher ist es aber
schwieriger, verheiratet zu sein
und Kinder groß gezogen und
dabei dennoch dem Heiland ge-
dient zu haben. Unter keinen
Umständen darf bei einem sol-
chen Verzicht auf Sexualität –
und dazu gehört auch der Ver-
zicht auf Selbstbefriedigung (!) –
ein Verdienstdenken dahinter-
stecken, weil wir uns das ewige
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Leben auch durch Askese und
Selbstkasteiung  nicht verdienen
können, sonst wäre Gnade keine
Gnade. Unter keinen Umständen
ist ein Gebot zur Ehelosigkeit
(Zölibat) - wie in der römisch-ka-
tholischen Kirche von den Prie-
stern gefordert – von der Bibel
her gerechtfertigt. Denn es ist auf
alle Fälle in den Augen Gottes le-
gitim, wenn ein Mann eine Frau
freit, als daß dieser bei einer ihm
auferlegten Ehelosigkeit im Kon-
kubinat mit einer Frau zusam-
menlebt (Haushälterin) oder sich
gar an Kindern vergeht. Paulus
litt ein Leben lang an seinem
Fleisch, wie wir in einer anderen
BNI-Ausgabe ausführten, aber
seine vielen Missionsreisen
ließen ihm keine andere Wahl,
als ehelos zu bleiben. Wir sollen
uns immer vor Augen führen,
daß wir nur begnadete Sünder
sind, uns aber nicht aus eigener
Kraft von unserem sündhaften
Wesen (einschließlich solcher
Gedanken) lösen können. Denn
was hilft es schon, wenn ein
Mönch im Kloster ehelos bleibt
und ein Leben in Abgeschieden-
heit führt, wenn er in keiner
Weise dazu beigetragen hat, daß
andere Menschen zum lebendi-
gen Glauben an den Messias Je-
schua gefunden haben? Denn es
gibt auch einen geistlichen Ego-
ismus, der nur mit sich selbst be-
schäftigt ist, obschon wir auf das
DU unseres Mitmenschen hin
geschaffen wurden. Dies wäre
dann ein Einstieg in einen ge-
fährlichen geistlichen Hochmut,
der das rechte Maß an Demut
vermissen ließe, das wir im Um-
gang mit den Sündern benöti-
gen, um sie auf rechte Straße zu
führen. Sicherlich ist es Sache
des HERRN, wenn Er einen
Menschen zu einem besonderen
Dienst zubereitet und eine sol-
che Enthaltsamkeit zur Purifika-
tion (Reinheitsstreben) benutzt,
um einem solchen Menschen zu
begegnen und sich als Werkzeug
zu bedienen. 

Daß unser Heiland, wie übri-

gens auch Johannes der Täufer,
nicht verheiratet war, hängt kaum
ausschließlich mit dem vorge-
nannten Asketismus spätjüdi-
scher Sekten zusammen. Denn
Jeschua war nicht ehefeindlich
eingestellt und hat sich über die
Ehe positiv geäußert. Aber auch
hier kommt es auf die innere
Glaubenseinstellung an, wenn er
in Lukas 17,34 zwar einräumt,
daß beide „ein Fleisch“ sind,
aber dennoch der „eine ange-
nommen und der andere (Ehe-
partner) von ihm verworfen“ wer-
den wird. Die sexuelle Vereini-
gung ist somit kein Garant für
eine Vereinigung im ewigen Kö-
nigreich Gottes. Die Matthäus-
Perikope 19,3-12 faßt zusam-
men, daß die ursprüngliche Ein-
heit und Unauflösbarkeit der Ehe
sichergestellt wird, wonach zwar
die Möglichkeit einer rechtlichen
Trennung anerkannt wird, die
fundamentale Einheit der Gatten
aber durch keinerlei Scheidungs-
gesetz angetastet  werden darf.
Nur menschliche Herzenshärtig-
keit (Unversöhnlichkeit und man-
gelnde Vergebungsbereitschaft)
hatte zu der mosaischen Ehe-
scheidungspraxis geführt (Matth.
19,3-9). Diese Ehescheidungs-
praxis des Mosche war sozusa-
gen ein Zugeständnis an unse-
ren fleischlichen Charakter, um
auf diese Weise durch Schei-
dung einem größeren Übel vor-
zubeugen. Aber im Grunde ge-
nommen sollen sich die Ehepart-
ner auch dann lieben, wenn einer
von ihnen gesündigt hat, damit
dieser wieder dem Ehehafen zu-
geführt wird. Ferner wird die
Eheethik vertieft, indem nicht
nur der Verkehr mit der Frau ei-
nes anderen, sondern auch die
Begierde nach dieser Frau verur-
teilt wird (Matth. 5,27f.). Die Ein-
heit der Ehegatten hat nämlich
ihr Fundament im Herzen. Das
Schließen einer Ehe ist nur dann
eine Leichtfertigkeit, wenn dies in
den Tagen der Sintflut und „am
Tage des Menschensohnes“,
d.h. im neuen Äon nach der Auf-

erstehung geschieht (Luk. 17,27;
Mark. 12,25 par.) und dem Men-
schen dann so zum Verhängnis
werden kann, wenn nämlich die
so eingegangene Ehe ihn hin-
dert, der Berufung zum Reiche
Gottes zu folgen (Luk. 14,20). 

Ebenfalls aus Rücksicht auf
das Reich Gottes muß es Men-
schen geben, die freiwillig auf die
Ehe verzichten, wie wir oben an-
geführt haben (Matth. 19,12.29;
Luk. 18,29). Zu diesem Perso-
nenkreis zählt sich der Heiland
offenbar selbst. Zum Problem
der Ein- und Vielehe hat sich
Jeschua nicht ausdrücklich ge-
äußert. Lediglich  wissen wir aus
1.Tim. 3,2.12 und Titus 1,6, daß
von kirchlichen Diakonen und
Vorstehern (Bischöfe) erwartet
wurde, nach dem Tode ihrer Gat-
tinnen auf eine weitere Ehe zu
verzichten. 

Wie der Messias Jeschua ver-
wirft auch Paulus (1.Kor. 7,10-
16) grundsätzlich die Eheschei-
dung, indem er sich auf ein Wort
des HERRN beruft. Sogar die
Ehe mit einem Ungläubigen kann
nur dann aufgelöst werden,
wenn die Initiative vom ungläubi-
gen Teil ausgeht (1.Kor. 7,15;
vgl. 1.Petr. 3,1f.). Ich schreibe
dies hier nieder, weil ich oftmals
in vielen Briefen nach einer kom-
petenten theologischen Auskunft
in diesem schwerwiegenden
Punkt angeschrieben wurde.
Wenn auch bei Paulus nicht von
einem Ehepessimismus geredet
werden darf, steht er der Ehe
doch nicht so unbefangen ge-
genüber wie der Messias. Aus
1.Kor. 7,7.9.12.15 ff. muß ge-
schlossen werden, daß er selber
nie verheiratet war. Während der
Heiland nicht die Ablehnung der
Ehe predigt, als Ehrengast an ei-
ner Hochzeit teilnimmt, dafür so-
gar Wasser in Wein verwandelt
und auch seine Freude an Kin-
dern zeigt, ist für Paulus die Ehe
eher ein notwendiges Übel zur
Vermeidung von Unzuchtsünden
(1.Kor. 7,2.9). Darum sollen auch
die Zeiten der Enthaltsamkeit
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kurz bemessen sein (7,5). Sicher
ist es von Paulus hoch gegriffen,
die eheliche Verbindung zwi-
schen Mann und Frau mit der
mystischen Einheit Christi und
seiner Kirche zu vergleichen, wo
wir doch inzwischen wissen, wie
die institutionelle Kirche in allen
Jahrhunderten derart gefrevelt
hat an anderen Menschen, daß
sie im apokalyptischen Verlauf
am Ende der Tage gerichtsreif
werden wird. Ihre Kumpanei mit
den anderen Religionen (interre-
ligiöser Dialog und multikulturelle
Veranstaltungen und ökumeni-
sche Ausrichtungen) sind der
Einstieg in den babylonischen
Abfall. Das alte Israel müßte hier
zur Abschreckung gedient ha-
ben. Insofern kann Paulus in
Eph. 5,31f. eigentlich nur die my-
stische „ecclesia“ als die eigentli-
che wahre „Kirche“ gemeint ha-
ben, die nur Er selbst kennt und
deren Angehörige sich aus vielen
christlichen Denominationen zu-
sammensetzen. Das Geheimnis
der ehelichen Liebe ist zu groß,
um auf Christus und eine Kirche
bezogen zu werden, die genauso
versagt hat wie das alte Israel
gegenüber den hehren Ansprü-
chen Gottes – leider. Damit wäre
auch die Unterordnung der Frau
unter den Mann und die rückhalt-
lose Liebe des Mannes zur Frau
gegeben, wenn nicht im heutigen
Zeitalter der Emanzipation und
des Feminismus’ alle diese
Grundordnungen auf den Kopf
gestellt würden, wonach es so-
gar ein feministisches Religions-
verständnis gibt, das nicht mehr
von „Gott“, sondern von einer
„Göttin“ und „Heilige Geistin“ die
Rede ist. Ich habe etliche christ-
liche Männer kennengelernt, die
sich ihren emanzipierten Frauen
untergeordnet haben, weil sie die
„Herrschaft“ des Ehemannes als
eine Art Unterjochung und dem-
zufolge mit der Willkür eines
Mannes gleichsetzen. Dabei
müßte es ja für eine Ehefrau eine
Beglückung bedeuten, ihrem an-
getrauten Ehemann ihre ganze

Liebe und Zuneigung zu schen-
ken, denn es gibt nichts Größe-
res als die Liebe (1.Kor. 13), die
aus dem Herzen kommt. Ich be-
daure zutiefst jene Ehepaare, die
ihre Liebe im Laufe der Jahre zu
Grabe getragen haben und de-
ren Beziehung schließlich zu ei-
ner Zweck- und Parallelgemein-
schaft verkommen ist. Denn die
Lieblosigkeit in unserer Gesell-
schaft kann in der kleinsten Zelle
überwunden werden durch die
liebende Zuwendung zweier
Menschen im Sinne und im Auf-
blick zu unserem HERRN, dem
Erhalter unserer Seelen. Denn
wenn die Ehen und Familien-
bande zerfallen, dann ist dies der
Anfang vom Ende unserer Ge-
sellschaft.

Ehe und Glauben und wie
wir zueinander fanden

Diese beiden Größen sind oft-
mals miteinander unvereinbar,
denn wenn Gott ruft, dann sollte
man nicht einmal mehr den Vater
begraben, sondern dem Ruf fol-
gen (Matth. 8,21-22). Kennenge-
lernt hatte ich meine Frau
Thérèse (Tirtza) im Jahre 1957,
als ich noch beim Amtsgericht
Bingen ein Praktikum machte. Es
war an einem Schabbatausgang,
als ich mir abends im „Brauhaus
zur Sonne“ in Mainz ein Essen
bestellte: „Gedämpftes Herz mit
Kartoffelbrei“. Dabei entdeckte
ich eine junge Dame inmitten
von mehreren älteren Personen,
so daß ich mich an einen freien
Tisch setzte, wo ich diese
Gruppe im Blickfeld hatte. Nach
einiger Zeit fiel mir auf, daß sich
die junge Frau nicht an den Ge-
sprächen der älteren Personen
beteiligte, bis sich endlich je-
mand in französischer Sprache
an sie wandte. Dies weckte
meine Aufmerksamkeit, weil ich
als erster Schüler nach dem
Zweiten Weltkrieg vom Schloß-
gymnasium in Mainz im Jahre
1950 zum Schüleraustausch
nach Paris ausgewählt worden

war. Später hatte ich beim Stu-
dium Generale an der Mainzer
Universität weitere Freundschaf-
ten mit Franzosen geschlossen.
Flugs schrieb ich auf einen Bier-
deckel ein Rendezvous mit der
jungen Dame und begab mich
zur Toilette, wo ich den Bier-
deckel auf der Balustrade plat-
zierte. Zwar beobachtete das
junge Fräulein mein Vorhaben,
aber auch die Erwachsenen wa-
ren inzwischen auf mich auf-
merksam geworden, so daß es
zu auffällig gewesen wäre, wenn
Thérèse den Weg zur Toilette
gewagt hätte. Schließlich be-
zahlte die Gruppe, stand auf und
verließ die Gaststätte. Ich folgte
zunächst zögerlich, bis diese in
eine Straßenbahn einstieg und
in eine entgegen gesetzte Rich-
tung nach Mainz-Kastel abfuhr.
So ging ich zur Wohnung meiner
Eltern zurück und bedauerte ins-
geheim, daß ein Treffen nicht
vereinbart werden konnte. Am
anderen Morgen schloß ich mich
meinem Vater beim Spaziergang
durch den Mainzer Park und un-
serem Dackel an. Als wir auf der
Höhe der Kaufhalle in der
Großen Bleiche angekommen
waren, sprach eine unsichtbare
Stimme zu mir und teilte deutlich
artikuliert mit: „Die junge Frau,
die du treffen wolltest, wartet auf
dich vor der St. Quintinskirche.
Aber du mußt dich beeilen!“ Ich
war wie vom Donner gerührt,
blieb stehen und erklärte mei-
nem Vater unter einem Vorwand,
daß ich ihn jetzt eilig verlassen
müsse. Ich rannte also zur St.
Quintinskirche und sah, daß
Thérèse gegenüber dem Portal
stand und sich mit dem Fahrer
des französischen Feldgeistli-
chen unterhielt. Sie hatte näm-
lich den französischen Gottes-
dienst besucht in der Hoffnung,
mich dort zu treffen, da auch sie
merkte, wie aufmerksam ich
wurde, als sie in der Gaststätte
Französisch gesprochen hatte,
so daß sie dachte, ich sei eben-
falls ein Franzose. Doch nur drei
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